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1924 in Magdeburg gegründet - gemeinnützige Körperschaft 

Reichsbanner-Mitglied Max Pietsch 
Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit gegen Nazis und Kommunisten 

Diesen Artikel schreibe ich, Gunter Pietsch, um die 
Erinnerung zu gewährleisten. Die Geschichte meines 
Vaters, des demokratischen Republikaners und des 
Antifaschisten. Aber auch des Antikommunisten und 
des Demokraten, der sowohl durch DDR als auch in 
der BRD nicht seine Republik wiedergefunden hat. 

Meine Großväter und Urgroßväter waren angestellte 
Gutsverwalter und selbständige Handwerker, Zimmerer 
und Schreiner. Trotzdem - oder deshalb? - besteht in 
unserer Familie seit ca. 1908 eine sozialdemokratische 
Tradition. Ich, der Chronist, bin 1942 geboren und bin 
1955, 13-jährig, Mitglied der "Roten Falken" geworden. 

Mein Vater, meinte ich damals, hätte sich darüber freuen 
sollen. Hat er aber leider nicht! Er verband die Herkunft 
der "Falken" mit der "Sozialistischen Arbeiterjugend" 
seiner Jugendzeit. Der kreidete er den Slogan "Republik 
das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel" an. SAJ verband 
er mit der SAP und Untreue zur Republik. 

D iese Beurteilung entsprach seinen Erfahrungen im 
Kampf gegen die Gegner der Republik. Konsequent 
engagierte er sich beim Reichsbanner, 3 Jahre später in 
der Freitaler SPD und war in der Folge Bekämpfer und 
Leidtragender des NS-Regimes. 

Seine Geschichte hat er nie erzählt oder geschrieben. 
Bilder über Kämpfe, Haft und Krieg hat er vermittelt. 
Wesentliche Erfahrungen und Beurteilungen haben mich 
geprägt. Die Ablehnung von Heilslehren und die Verach­
tung von politischen und religiösen Fanatismus habe ich 
übernommen. 

Mein Vater ist 1982, sicher geschwächt von Haft und 
Kämpfen, gestorben. Teile und Zusammenhänge seiner 
Geschichte habe ich erst vor wenigen Jahren in Versicher­
ungsunterlagen und den Schriftstücken sener "Wieder­
gutmachungsakte" - von 194 7 bis 1963 ! - gefunden, 
gelesen und verstanden. 

D ort, wo mein Vater in den Akten und Schriftstücken 
selbst schildert, gebe ich den Text kursiv wieder: 
Ich habe mich seit Februar 1925 im Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold und seit Mai 1928 in der SPD aktiv 
politisch betätigt. Zur Zeit der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 war ich als 
Angestellter bei der Al/gemeinen Ortskrankenkasse 
Wilsdruff-Stadt beschäftigt. 
Kurz nach der Reichstagswahl am 4. März 1933 musste 
ich bei einem öffentlichen Aufzuge zur Entfernung der 
Wahlplakate linksstehender Parteien mitwirken. Am 2. 
Mai 19 3 3 wurde ich for einige Tage in der Dresdener SA­
Kaserne (ehern. Volkshaus) zum Durchprügeln gebracht. 
Wenige Tage darauf wurde ich auf Drängen der SA vom 
Versicherungsamt Wilfsdruff meine sofortige Entlassung 
aus dem Dienst bei der Al/gemeinen Ortskrankenkasse 
Wilsdruff-Stadt verfugt. Gleichzeitig lief gegen mich ein 
Strafverfahren wegen Nichtab-lieferung einer 
Schusswaffe. Das Amtsgericht Freital verurteilte mich 
wegen Vergehens gegen die Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat zu 1 
Monat Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft legte dieses 
Urteil Berufung ein und das Landgericht Dresden erhöhte 
die Strafe auf 2 Monate. Diese verbüßte ich vom 20. 
September 1933 bis zum 20. November 1933. Das 
Arbeitsamt lehnte nach meiner Entlassung bei der AOK 
jede Vermittlung meiner Person zu irgendeiner Arbeit 
(außer Landhi/Je) ab. Alle diese Maßnahmen konnten 
meine Gegnerschaft zum Hitlerregime nur verstärken. 
Nach mehreren Verhören durch die Gestapo im Herbst 
19 3 6 wurde ich Anfang Dezember 19 3 6 verhaftet und am 
8. Mai 1937 vom Oberlandesgericht Dresden wegen 
Vorbereitung zum Hochverrat zu 3 Jahren Zuchthaus und 
3 Jahren Ehrverlust verurteilt. Diese Strafe verbüßte ich 
im Anschluss an die mir angerechnete Untersuchungshaft 
in den Zuchthäusern Zwickau i. Sa., Lingen (Ems) und 
Hameln bis zum 8. Dezember 1939. Danach musste ich 
mich in regelmäßigen Abständen bis 1942 bei der Polizei 
melden. Am 15. Oktober 1942 wurde ich zur Afrika­
Brigade 999 (Bewährungseinheit) zum Wehrdienst nach 
dem Truppenübungsplatz Heuberg (Württemberg) ein­
gezogen. Als Angehöriger dieser Truppe kam ich am 10. 
April 1943 in Tunesien in britische Kriegsgefangenschaft, 
aus der ich am 7. Februar 1947 nach Karolinenkoog, 
Kreis Norderdithmarschen, entlassen wurde. 
Ich bin weiterhin überzeugter Anhänger der demo­
kratischen Staatsform und betätige mich entsprechend. 
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Ich habe meinen Vater am 15. April 1947 zum ersten mal 
bewusst gesehen. Am nächsten Tag war er weg, geflüchtet 
vor einem Besuch der "Personalpolitischen Abteilung der 
SED". Ein Schulfreund hatte ihn gewarnt. Er war nur einen 
Tag in Dresden in der SBZ und ging nach Hagen in 
Westfalen. Meine Mutter und ich folgten ihm 8 Monate 
später. 

999 bis zur "Gefangennahme" 1943 anerkannt. Grund für 
die Nichtanerkenung der Kriegsgefangenschaft war ein­
fach und bürokratisch: Die Feldpostnummer. Es war nicht 
die Nummer des Bataillon 999, sondern die Feldpost-Nr. 
48916 B, und die gehörte zur l . Kompanie des Schützen­
Regiments 961, der Bewacher. 

Unter diesen Umständen waren die Wirren und Hürden 
seiner Anerkennung als politischer Häftling und sein 
Bemühen um die "Wiedereingliederung" in den Öffent­
lichen Dienst bis im Jahre 1962 schwer nachvollziehbar. 

Erst 1962 wurde die bürokratische "Wiedergutmachung" 
hergestellt. 17 Jahre nach Kriegsende wurde mein Vater 
wieder im Öffentlichen Dienst - bei der AOK Hagen -
angestellt, rund 30 Jahre nach seiner Entlassung im Mai 
1933. 

- Erst musste eine Bestätigung des Urteils durch das 
verurteilende Gericht her. 
- Daraus wurde eine Tätigkeit für die KPD abgeleitet. 
- Nachdem dies widerlegt war - durch Zeugen - wurde 
eine "Bestätigung der Löschung des Urteils aus dem 
Strafregister" verlangt. Dazu hatte der Landesstaatsanwalt 
von Sachsen keine Lust. 

Mein Vater sprach von den 13 l er, die in allen Verwal­
tungen sitzen und die seine Anerkennung verhinderten. 
Später, als ich die vielen Unterlagen sichtete, ordnete und 
las, konnte ich ihn verstehen. Seine Republik war 1933 
untergegangen. Von der Kriegsgefangenschaft in den USA 
und Großbritannien sprach er als der schönsten Zeit seines 
Lebens. 

- 1954 wurde die Haftzeit und die Zeit im Strafbataillon 

Abschrift 

Der Generalstaatsanwalt 
im Bundesland Sachsen 

Dresden - N.15, den 16. Juli 1946 
Proschhübelstraße 4 

B e s c h e i n i g u n g 

Auf Grund von hier vorgelegten Unterlagen wird hiermit 

bescheinigt, daß gegen den 

am 19. 3. 1910 zu Niederhäslich geborenen 

Angestellten Ernst N,ax Pie t s c h 

bei der Staatsar.waltschaft bei derL Oberlandesgericht Dresden iie 

Strafsache~ OJs 212~36 wegen ge~einschaftlicher Vorbereitung 
2. 53 37 

des Hochverrats anhängi g gewesen ist. Kr ist a c.: 4 . . ovember 193-6 
von der da::ialigen Staatspolizeistelle Dresden festgenommen w:,r ­

den, hat am 8. Jun i 1937 vor deri; 3. Strafsenat deS-Oberlar.dgericb 

Dresden Hauptverpandlun b ge~abt und die dort erkannte Strafe 

vom B. Juni 1937 bis 8. Deze mLer 1939, zuletzt i m Zuchthaus Hame l 

verbüßt. 

Im Auftrag: 

gez .: Phi 1 i p p 

Justizamt mann 

vorstehende Abschrift stim.~t ~ it 
der Urschrift wörtlich Uberhin . 

Dresden, den 17. Juli 1946 1 

Der Urkund~bea mte 1 
der Geschäftsstelle de s A~tsgericbts 

1 
gez. Hofmann, Jinsp. 

Stempel des Amtsgerichts 
Dresden 

Gunter Pietsch 
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Zu Besuch bei Altbundeskanzler Helmut Schmidt in seinem Büro bei 
der Zeitschrift „Die Zeit" in Hamburg. 
V.L. Helmut Schmidt, Hans Bonkas, Hans Saalfeld ( ehemaliger Vize­
präsident der Hamburger Bürgerschaft. 

Ausstellung 

Die nächsten Eröffnungen unserer Ausstellung: 

6. März 2006 um 12.00 Uhr beim Wachbataillon in Ber­
lin 
25. April 2006 beim Zentrum Operative Information in 
der General-Delius-Kaseme in Mayen bis 24. Mai 2006. 
29. Mai 2006 Truppenübungsplatz Baumholder - Lager 
Aulenbach. 
Zu diesen Ausstellungen werden auch Schulklassen ein­
geladen. 

Henning Voscherau der ehemalige 1. Bürgermeister 
von Hamburg und Hans Bonkas bei der Eröffnung 
unserer Ausstellung am 20. November 2005 im Gym­
nasium Allee in Hamburg-Altona. 

Aus der Geschichte lernen 
Ist eine Vergangenheitsbewältigung gegenüber den 

,,braunen" und „roten" Machthabern durch Strafverfahren erfolgt? 

Zuächst möchte ich die Feststellung treffen, dass mit un­

serer „braunen Vergangenheit" nicht ernsthaft der Ver­
such einer Abrechnung gemacht wurde. Diese verbreche­
rische nazistische Vergangenheit wurde im wahrsten Sin­
ne des Wortes durch „Unter den Teppich kehren, durch 
Verharmlosen, durch einfaches Vergessen bzw. Totschwei­
gen" bewältigt. Man wollte sich nach 1945 nicht mit den 
Fehlern der eigenen Vergangenheit befassen, sondern alle 
Kraft und Energie auf den Wiederaufbau lenken. Das er­
wies sich für die Naziverbrecher, für die Schreibtischtä­
ter und für all diejenigen, die durch brutale Handlungen 
gegenüber Andersdenkenden der Naziherrschaft Vorschub 
geleistet haben, als außerordentlich günstig. Sie konnten 

nun in aller Ruhe untertauchen und ihre Spuren verwi­
schen. 

Nicht unerwähnt darf hierbei das Urteil des Bundesge­

richtshofes vom 7. Dezember 1956 bleiben. Durch dieses 
Urteil machte der Bundesgerichtshof die Verurteilung von 
Nazistrafrichtern unmöglich. Den zigtausenden Unrechts­
urteilen der Nazi-Strafrichter folgte nun ein neues Un­
rechtsurteil. 

Wohltuend gegenüber dem Urteil des Bundesgerichts­
hofes vom 7. Dezember 1956 hebt sich dagegen das Ur­
teil des Bundessozialgerichtes vom 11. September 1991 
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ab. Im Namen des Volkes wird hier festgestelJt, dass der 
größte Teil der im 2. Weltkrieg verhängten Todesurteile 
„Unrechtsurteile" waren. Zutreffend nannten die Richter 
des Bundessozialgerichtes die Justiz der Nazis „den ver­
längerten Arm" des Hitlerregirnes und eines Unrechts­
staates, der entsprechende „Unrechtsurteile" fällte . 

Nach 1945 wurde als Vergangenheitsbewältigung das 
Entnazifizierungsverfahren durchgeführt. Insgesamt wa­
ren es allein in den Westzonen fast 3,7 Millionen Verfah­
ren, allerdings mit nur sehr geringen Effekten. Nur 1.667 
der untersuchten Fälle endeten mit der Einstufung der 
Betroffenen als „Hauptschuldige", das sind ca. 0,05 %! ! ! 
Etwa 23 .000 galten als „belastet", das sind ca. 0,65 %. 
Als „minderbelastet" wurden ca. 150.000 Personen ein­
gestuft, und ca. eine Million Deutsche galten als „Mit­
läufer". 

Mit der vorläufigen Entlastung endete das Verfahren bei 
ca. 1,2 Millionen. Die Verfahren führten zu Verzerrungen 
in der Schuldzuweisung. "Persilscheine" wurden be­
schafft, oft auch gekauft, und überalJ hörte man damals 
den Spruch: ,,Die Großen lässt man laufen, die Kleinen 
hängt man". Es sollte unseren Politikern sehr zu denken 
geben, dass jetzt in den neuen Bundesländern dieser 
Spruch zunehmend zu hören ist. 

Es ist auch sehr bestürzend, dass den Personen im Ent­
nazifizierungsverfahren und den Tätern in den NS-Pro­
zessen oft das Schuldbewusstsein fehlte . Man hatte doch 
nur Befehle ausgeführt. Und seit wann ist es denn ein 
Verbrechen, Befehle auszuführen? Und seit wann ist es 
denn eine Tugend, den Gehorsam zu verweigern? 

Sie sprachen sich selbst von jeder Schuld frei , sei diese 
politisch, krirninelJ, moralisch oder metaphysisch, denn 
keiner hatte ja einen Tatwillen oder Tatinteresse. Zum 
Schluss der Verfahren kam dann die Ausrede vieler, dass 
Hitler an allem Schuld sei. Nach Ansicht vieler Gerichte 
waren die Täter bei NS-Prozessen nur noch Hitler, Himm­
ler, Goebbels und im extremen Fall nur noch Hitler. Eine 
entsetzliche Vorstellung: ,,Ein Täter und 100 Millionen 
Gehilfen". Auch bei der „Roten Vergangenheitsbewälti­
gung" wurden ähnliche Maßstäbe angelegt. Dann sind 
Stalin und Ulbricht an alJem schuld, und beide sind ja 
glücklicherweise schon tot. 

Bestürzend ist auch die Feststellung, dass in den NS-Pro­
zessen die „Schreibtischtäter" in der Regel viel milder 
davonkamen als die Direkttäter, obwohl sie ihrer Verant­
wortung nach viel mehr Menschenleben auf dem Gewis­
sen hatten als die Täter. Sie hatten sich ja selbst nicht die 
Hände schmutzig gemacht, und so folgte ihre Verurtei­
lung nur wegen Beihilfe. So ist es nicht verwunderlich, 
dass nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland 
immer mehr die Ansicht vertreten wurde, dass die bun­
desdeutsche Justiz den NS-Verbrechern ein sehr, sehr gro­
ßes Wohlwollen entgegengebracht hatte. Die Ansicht der 
zu großen Milde gegenüber NS-Verbrechern wird noch 
bestätigt durch die Praxis der Strafvollstreckung gegen 
verurteilte NS-Verbrecher. Die verhängten oft milderen 
Strafen im Vergleich zu entsprechend anderen Straftaten 

wurden durch vielfache und frühere Begnadigungen zu­
gunsten der NS-Verbrecher noch weiter abgemildert. 

Es ist auch zutiefst bestürzend, dass 15 Jahre nach Kriegs­
ende, - als in der BRD eine weitgehend systematische 
Aufk.Järung der NS-Verbrechen einsetzte - es nur in ca. 
5% der Ermittlungsverfahren zu einer Anklageerhebung 
kam. Mehr als 90% der Verfahren endeten bereits im Er­
mittlungsverfahren mit einer Einstellung. Die Vielzahl der 
eingestellten Verfahren fanden weder in den Zeitungen 
noch im Fernsehen Erwähnung. Bereits 1950, als die der 
deutschen Justiz von den Alliierten auferlegte Beschrän­
kung aufgehoben wurde, war der Weg für eine umfassen­
de und systematische Strafverfolgung aller nationalsozi­
alistischen Verbrechen frei geworden. Aber nichts der­
gleichen geschah. Den Richtern und Staatsanwälten fällt 
es hierbei, gestützt auf die bestehenden Gesetze, in den 
meisten Fällen relativ leicht, den Vorwurf der Untätig­
keit zurückzuweisen. Allerdings dürfte es den Politikern, 
die damals Verantwortung trugen, schon erheblich schwe­
rer gefallen sein. Auch, dass bereits im Jahre 1952 der 
Deutsche Bundestag ausführlich über die Forderung, nach 
dem Abschluss der Entnazifizierung auch im Hinblick auf 
die sogenannten „Kriegsverbrechen" einen Schlussstrich 
zu ziehen, dabattierte, wirft kein gutes Licht auf einen 
Teil der deutschen Politiker. Es war nur dem Einsatz der 
SPD-Fraktion, unterstützt von Bundeskanzler Dr. Ade­
nauer und einigen Abgeordneten der CDU zu verdanken, 
dass es gelang, den Versuch einer weitgehenden Amnes­
tie abzuwehren. 

Als in den 50er Jahren die letzten heimkehrenden deut­
schen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion berichte­
ten, welche Verbrechen im Rücken der Ostfront von Ein­
satzgruppen begangen wurden, festigte sich die Entschlos­
senheit deutscher Gerichte, diese Verbrechen zu ahnden. 
Besonders der Ulmer „Einsatzgruppenprozess" im Jahre 
1958 erregte in der Öffentlichkeit sehr großes Aufsehen. 
Auch die Presse war schockiert, und es wurde die Frage 
aufgeworfen, ob nicht allzu lange die Kenntnis der NS­
Verbrechen leichtfertig verdrängt worden war. Auch vie­
le Politiker waren betroffen und verlangten jetzt eine sys­
tematische Aufklärung. 

Als gutes Beispiel der erfolgreichen NS-Vergangenheits­
bewältigung muss hier noch der erste deutsche NS-Pro­
zess vor dem Wuppertaler Schwurgericht vom Februar 
1948 erwähnt werden. 
Angeklagt waren hier ca. 30 Wachleute des Konzentrati­
onslagers Wuppertal-Beyenburg. Nach der Machtübernah­
me der Nazis 1933 hatten SS und SA aus Wuppertal ihre 
örtlichen Gegner, vorwiegend Sozialdemokraten und Mit­
glieder des Reichsbanner, aber auch Kommunisten und 
Zentrumsmitglieder, in dieses Lager verschleppt. Ohne 
jede Gerichtsverhandlung wurden sie hier systematisch 
gequält, gefoltert und misshandelt. Sehr bald verbreitete 
sich die Schreckensnachricht in ganz Wuppertal. Ein 
mutiger Staatsanwalt mit Namen Winkler begann sofort 
mit den Ermittlungen. Die Nazis verhinderten jedoch ei­
nen Prozess, und Staatsanwalt Winkler wurde nach Kas­
sel strafversetzt, sicherte aber seine Untersuchungsergeb­
nisse. Erst nach Kriegsende und der Befreiung vom Na-



onalsozialismus war nunmehr ein ordentlicher Prozess 
möglich. Einige der Überlebenden der gefolterten Häft­
linge betrieben die Eröffnung eines Strafverfahrens und 
verlangten von der britischen Besatzungsmacht die Ein­
setzung des ehemaligen Staatsanwaltes Winkler als An­
klagevertreter, der jetzt sein Leben als landwirtschaftli­
cher Hilfsarbeiter fristete . Nach zwei Monaten wurde das 
Urteil verkündet. Über 20 Zeugen hatten im Prozess über 
ihre Qualen und Ängste berichtet. Die Strafen fielen un­
terschiedlich aus. Neben einzelnen Freisprüchen wurden 
Todesstrafe, lebenslängliche Haft und langjährige Frei­
heitsstrafen verhängt. Sehr bemerkenswert für die Nach­
welt ist die Urteilsbegründung durch den vorsitzenden 
Richter. 

Er erklärt: ,,Das Geschaute, im Geiste selbst Miterlebte 
ist so grausig, so schaurig und so nervenverzehrend, dass 
der Wunsch, der menschlich allzu verständliche Wunsch 
vorherrscht, den wahren Umfang der Auswirkungen die­
ser Hölle nie wissen, nie feststellen zu müssen" . Hier wird 
sich bereits mit der Hauptproblematik der NS-Prozesse 
auseinandergesetzt. 

Dieser Prozess hat aber auch gezeigt, dass das deutsche 
Volk nicht widerspruchslos Hitler gefolgt ist, dass es Frau­
en und Männer gab, die Widerstand geleistet haben. 
Insgesamt wurden in der Zeit vom 8. Mai 1945 bis 31 . 
Dezember 1981 gegen 87.765 Personen Ermittlungsver­
fahren durchgeführt. In dieser Zeit wurden 6.456 Ange­
klagte verurteilt, der weitaus größte Teil davon bis zum 
31. Dezember 1959. Insgesamt sind also nur ca. 8% der 
Angeklagten bestraft worden. Dagegen endete das Ver­
fahren gegen 79.638 Personen nicht mit einer Verurtei­
lung. Die Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, das 
Anklageverfahren von der Staatsanwaltschaft nicht eröff­
net, die Angeklagten waren nicht verhandlungsfähig oder 
wurden freigesprochen. Für die vielen Millionen Nazi­
opfer, die aus politischen, rassistischen oder religiösen 
Gründen von den Nazis gefoltert, misshandelt und um­
gebracht wurden, ein sehr trauriges Ergebnis und 
sicherlich keine Vergangenheitsbewältigung im positiven 
Sinne. Eine Aufgliederung von 600 der bis 1965 ergan­
genen Urteile zeigt folgende Gewichtung der verschie­
denen Verbrechensgruppen: 

01. Verbrechen in der Endphase 
02. NS-Verbrechen in Lagern 
03 . Denunziation 
04.Kriegsverbrechen 
05 . andere Massenvernichtungsverbrechen 
06. Euthanasie 

= 36% 
19% 
8% 
7% 
7% 
4% 

07. andere NS-Tötungsverbrechen 3% 
08. Verbrechen gegen deutsche Soldaten 3% 
09. Massenvernichtungen im KZ 3% 
10. Massenvernichtungen durch Einsatzgruppen= 3% 
11 . Justiverbrechen 3% 
12. unklare Zuordnung 3% 

Geradezu bestürzend ist hierbei die Feststellung, dass bei 
dieser Sammlung gegen „Schreibtischtäter" ganze vier!!! 
Urteile ergangen sind. 
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Abschließend zu dem Thema Vergangenheitsbewältigung 
der Nazizeit möchte ich noch auf die Problematik hin­
weisen, die sich für die Anwendung des Mordparagra­
phen§ 211 StGb für die Juristen ergab. 

Hierzu ein ganz konkretes Beispiel : Im Nebenlager des 
Konzentrationslagers Neuengamme sind Ende des Krie­
ges Kinder aufgehängt worden. Durch Spritzen wurden 
die Kinder zuvor eingeschläfert, um ihnen die Angst und 
Qualen vor dieser Art der Tötung zu ersparen. Offenbar 
hatte man kurz vor Kriegsende keine tödlich wirkenden 
Medikamente mehr. Die Einschläferung aus diesem Grun­
de ist erwiesen. Bei dieser Sachlage kam die Justiz zu 
dem Schluss, hier liegt keine grausame Tötung, also kein 
Mord vor. Für einen Nichtjuristen absolut unfassbar, und 
er zweifelt mit Recht an dem Verstand der Gesetzgeber. 
Was müssen das auch für Menschen gewesen sein, die 
noch kurz vor Kriegsende unschuldige Kinder umgebracht 
haben. 

Doch nun ein Blick zurück, wie die kommunistische SED 
die Abrechnung in ihrem Machtbereich mit den NS-Ver­
brechen betrieben hat. 

Darüber gibt der „Waldheim-Prozess" in der Zeit vom 
24. April bis 14. Juli 1950 Auskunft. Unter dem Vorwand, 
Nazi- und Kriegsverbrechen zu ahnden, wurden in Wald­
heim 3.324 Frauen und Männer angeklagt, die zuvor in 
sowjetischen Speziallagern interniert waren. Einschließ­
lich der Urteilsverkündung dauerten die Verhandlungen 
in der Regel nicht länger als eine dreiviertel Stunde. In 
den meisten Fällen hatten die Angeklagten nicht einmal 
einen Verteidiger, und Entlastungszeugen waren nicht 
zugelassen. Die gesetzliche Handhabe für die Verfahren 
boten das Kontrollratsgesetz Nr. 10 sowie der Befehl der 
SMAD vom 16. August 1947. In den Verfahren zeigte 
sich, was Kommunisten unter rechtsstaatlichen Grund­
sätzen, die den Grundsätzen des Alliierten Kontrollrates 
entsprochen hätten, verstanden, nämlich überhaupt nichts. 
Es geschah das genaue Gegenteil, und den Nachweis ei­
ner strafrechtlich relevanten Schuld musste das Gericht 
in den meisten Fällen schuldig bleiben, insbesondere dann, 
wenn eine Verurteilung aus politischen Gründen erfol­
gen musste. Insgesamt wurden die Angeklagten zu sehr 
hohen Freiheitsstrafen verurteilt. In 32 Fällen wurde die 
Todesstrafe ausgesprochen und 146 mal auf lebensläng­
liches Zuchthaus erkannt. 

Wie erfolgte nun die Abrechnung gegenüber den Ver­
brechen der SED-Diktatur. 

Bezeichnend dafür ist der Prozess in Berlin gegen die 
,,Mauerschützen". Nicht die Personen, die den Schießbe­
fehl gegeben haben, werden zunächst angeklagt, sondern 
die Personen, die den Schießbefehl ausgeführt haben. Es 
ist zu befürchten, dass nur die in den Maschen der Justiz 
hängenbleiben, die geschossen haben, Befehle zum Schie­
ßen gaben und Minen legten, dagegen DDR-Regierungs­
kriminalität jenseits direkter Täterschaft nicht zur Rechen­
schaft gezogen wird. 

Ich selbst wurde am 3. März 1949 wegen meiner Tätig-
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keit und wegen meines Eintretens für die SPD nach der 
erfolgten Zwangsvereinigung von Kommunisten zum 
Tode verurteilt und dann zu 25 Jahren Zwangsarbeit be­
gnadigt. Ich habe fast 8 Jahre am eigenen Leibe erfahren, 
was Kommunisten unter Strafvollzug für ihre politischen 
Gegner verstanden. Ihre Schergen behandelten uns mit 
dem einzigen Ziel, allen „das Rückgrat zu brechen", da­
mit wir auch nach einer eventuellen Entlassung nie mehr 
politisch aktiv würden. Leider ist ihnen das sehr oft ge­
lungen, denn viele meiner ehemaligen politischen Mit­
häftlinge wurden in Bautzen, Torgau, Brandenburg für 
ihr weiteres Leben gezeichnet und blieben künftig inak­
tiv. 

Nach ihrer Machtübernahme 1945 gingen die Kommu­
nisten im Justizbereich ganz konsequent und rigoros vor. 
Alle Richter aus der Nazizeit wurden nach und nach voll­
ständig entlassen und zunächst durch so genannte Volks­
richter ersetzt. Diese wurden in Kurzlehrgängen „ge­
schult". Als Voraussetzung für ihre Tätigkeit als Volks­
richter wurde nicht etwa juristisches Wissen erwartet, 
sondern nur bedingungslose Unterwerfung unter den 
Willen der SED. Die Rechtsprechung in der DDR diente 
allein dem Aufbau des Sozialismus. So nach und nach 
wurde auch die Politisierung der Rechtsprechung nicht 
mehr verschleiert. Ganz offen forderte Melsheimer, Ge­
neralstaatsanwalt der DDR: ,,In der richterlichen Entschei­
dung muss sich die Bereitschaft widerspiegeln, die von 
der Partei der Arbeiterklasse und von der Regierung ge­
fassten Beschlüsse durchzusetzen". Und auch der frühe­
re Generalstaatsanwalt der DDR, Josef Streit, konnte un­
widersprochen erklären: ,,Der Richter in der DDR muss 
ein verlässlicher politischer Funktionär sein". Dass bei 
der Einstellung von Richtern und Staatsanwälten in den 
Staatsdienst der DDR nur nach diesen Gesichtspunkten 
gehandelt wurde, dafür sorgten schon Ernst Melsheimer 
und die berüchtigte Hilde Benjamin, zwei Exponenten 
des Stalinismus in der Justiz. Sie hatten Schlüsselstellun­
gen inne und nahmen lange Zeit den schlimmsten Ein­
fluss auf die politische Verfolgung jeder Opposition. Mir 
ist es absolut unverständlich, dass man sich jetzt bei uns 
Gedanken macht, welche früheren DDR-Richter man in 
unserem demokratischen Rechtsstaat übernehmen kann. 
In der Regel KEINE, denn aus dem zuvor Festgestellten 
ist doch ersichtlich, dass nur eingestellt wurde, wer abso­
lut linientreu und bereit war, im Sinne der DDR Urteile 
zu fällen. Die politische Zuverlässigkeit des Richters war 
eine unbedingte notwendige Voraussetzung für seine rich­
terliche Tätigkeit. Wer früher „Im Namen der SED" Straf­
urteile gefällt hat, kann jetzt unmöglich „Im Namen des 
Volkes" Urteile fällen. Die vielen zigtausend politischen 
Justizopfer, die das drastisch am eigenen Leibe zu spüren 
bekamen, können dafür kein Verständnis aufbringen. 

Abschließend will ich noch zur Vergangenheitsbewälti­
gung einige Beispiele aufzeigen, was man in der ehema­
ligen DDR unter Volksjustiz verstand, wie Richter „Im 
Namen der SED" Willkür-Urteile fällten. 

Auf einer Tagung „Der politischen Akademie Tutzing" 
hat Karl Wilhelm Fricke am 17. Juli 1991 vor ehemali­
gen politischen Häftlingen aus der DDR in seinem Vor-

trag Beispiele genannt: 
Im April 1950 wurde erstmals im großen Stil ein politi­
scher Schauprozess im Dessauer Landestheater in Szene 
gesetzt. Mit den beiden Hauptangeklagten Prof. Willi 
Brundert (damals in leitender Funktion im Wirtschafts­
ministerium von Sachsen-Anhalt, später Oberbürgermeis­
ter in Frankfurt am Main) und Dr. Leo Herwegen (dem 
damaligen Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Sach­
sen-Anhalt) sollten insbesondere der sozialdemokratische 
Widerstand und die CDU-Opposition getroffen werden. 
Es war ein reiner Schauprozess und erinnerte an die 
„furchtbaren Juristen" Hitlers und Stalins. Willi Brundert 
und Leo Herwegen erhielten je 15 Jahre Zuchthaus. Doch 
dies war erst der Anfang einer ganzen Reihe weiterer 
Schauprozesse, insgesamt über 50. Dazu kamen noch 12 
politische Geheimprozesse. Am 10. Oktober 1951 wurde 
der 19-jährige Flade zum Tode verurteilt. Er hatte gegen 
die Einheitswahlen selbstangefertigte Flugblätter verteilt 
und sich seiner Festnahme widersetzt. Die Urteilsbegrün­
dung lautete: ,,Boykotthetze" und „versuchter Mord" . 
Nach landesweiten Protesten wurde in der Berufungsin­
stanz auf 15 Jahre Zuchthaus erkannt. Auch das Verfah­
ren vor dem Bezirksgericht in Zwickau vom 3. Oktober 
19 51, als 18 Schüler und Lehrlinge wegen der Verteilung 
von regierungsfeindlicben Flugblättern zu hoben Zucht­
hausstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt wurden, zeigt die 
Nähe der SED-Justiz zur Nazi-Justiz. 

Die Strafjustiz wurde in der DDR ganz bewusst politi­
siert, und man nahm auch Fehlurteile in Kauf, wie das 
nachstehende Verfahren zeigt. 

Weil sie am 30 April 1952 in Obergebra einen SED-Funk­
tionär erschlagen haben, wurden Johann Muras und Ernst 
Wilhelm zum Tode verurteilt. In Wirklichkeit aber starb 
der vermeintlich Ermordete nach einer Wirtshausschlä­
gerei an Herzversagen, wobei einer der Verurteilten nicht 
einmal zugegen war. Trotzdem wurden Muras und Wil­
helm am 6. September 1952 in Dresden durch das Fall­
beil hingerichtet. Der Hintergrund: Beide waren in der 
CDU politisch tätig, und die SED hat diesen Fall ganz 
bewusst hochgespielt. 

Im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 
tobte sich die SED-Justiz auf grausamste Art aus. In der 
ganzen DDR erfolgten 6.171 Festnahmen, die im Zusam­
menhang mit der Arbeitererhebung standen. In ca. 25 der 
Fälle wurde die Todesstrafe erkannt und auch vollstreckt. 

Dazu ein Beispiel: 

In Magdeburg hatte sich Ernst Jennrich an der Befreiung 
politischer Häftlinge beteiligt und wurde deswegen zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Für Hilde Benja­
min war das Urteil zu milde und ihr „Wunsch" war den 
Richtern des Berufungsgerichtes Befehl. Sie erkannten 
am 3. Juni 1953 auf Todesstrafe, die am 20. März 1954 
vollstreckt wurde. Selbst der Justizminister Max Fechner 
fiel seiner eigenen Justiz zum Opfer. Er hatte den ,,Feh­
ler" gemacht, die Streiks am 17. Juni für legal zu erklä­
ren. ,,Sozialdemokratismus in der Justiz" befand Hilde 
Benjamin, und dies war ihr 8 Jahre Zuchthaus wert. 



Dass die Verurteilung bereits vor der Hauptverhandlung 
feststand, ist heute in zwei Fällen konkret nachweisbar. 
Im ersten Fall hatten sich fünf Mitglieder der ,,Kampf­
gruppe gegen Unmenschlichkeit" zu verantworten. Zwei 
davon wurden wegen „Sabotage und Spionage" zum Tode 
verurteilt und ohne Zulassung von Rechtsmitteln schon 
sechs Tage später hingerichtet. Das Ungeheuerliche dabei: 
In beiden Fällen war das Urteil in einer internen Haus­
mitteilung der ZK-Abteilung „Staatliche Organe" vorweg­
genommen, wobei im Fall Kogel zunächst 15 Jahre Zucht­
haus vorgesehen war. Walter Ulbricht erklärte sein Ein­
verständnis, änderte aber handschriftlich die vorgesehe­
ne Freiheitsstrafe in Todesstrafe um. Der Wille ihres 
Meisters war dann im Prozess den Richtern Befehl. 

Der zweite Prozess richtete sich gegen fünf Mitarbeiter 
des RlAS. Sie wurden der Spionage beschuldigt, weil sie 
dem RlAS Informationen zugeleitet haben sollen. Hier 
sah das ZK zwei lebenslänglich und drei zeitlich befris­
tete Freiheitstrafen vor. Ulbricht zeigte sich mit der Ver­
urteilung einverstanden, änderte aber handschriftlich im 
Falle Wiesbach die vorgesehene Zuchthausstrafe in To­
desstrafe um. Es versteht sich von selbst, dass die SED­
Juristen eilfertig der Weisung ihres Parteichefs nachka­
men. Joachim Wiesbach wurde am 14. September 1955 
in Dresden hingerichtet. Er war 29 Jahre alt. Für diese 
Bluturteile haben die „furchtbaren Juristen" bestimmt 
hohe Prämien in wertlosen Ost-Mark erhalten. Mir sträu­
ben sich die Haare, dass ihnen durch die Währungsre­
form ihre wertlosen Ost-Mark in West-Mark „vergoldet" 
wurden. 

D ie hier aufgeführten Fälle schreien geradezu nach Süh­
ne, nach Vergangenheitsbewältigung. Ich befürchte aber 
und wohl nicht zu Unrecht, dass - wie schon einmal -
alles im Sande verläuft. Na, vielleicht müssen eventuell 
doch noch einige kleine Fische daran glauben. 

Hans Bonkas 
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